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Position  

zur Entsorgung von biologisch abbaubaren Kunststoffen 

über die Bioabfallbehandlung/Kompostierung 

Veranlassung 

Die EU-Kommission arbeitet derzeit an einem 

„Entwurf des Durchführungsrechtsaktes zu 

Etiketten und Kennzeichnungen für biologisch 

abbaubare und kompostierbare Kunststofftra-

getaschen“, wonach EU-weit bioabbaubare 

Kunststoff-Einkaufs-/Tragetaschen für die Eig-

nung einer industriellen Kompostierung und 

ggf. Eigenkompostierung mit einem Label ge-

kennzeichnet werden sollen bzw. müssen.  

Die mit der biologischen Abfallwirtschaft be-

fassten Verbände nehmen diesen Vorgang 

sowie zunehmende Anfragen zum Anlass, ihre 

grundsätzliche Ablehnung der Kompostierung 

von biologisch abbaubaren Kunststoffen mit 

dieser Position zu verdeutlichen. 

Die gemeinsame Position bezieht sich auf 

alle Produkte aus biologisch abbaubaren 

Kunststoffen wie zum Beispiel Verpackungen, 

Einweggeschirr, Kaffeekapseln sowie die 

Stoffstromlenkung dieser Produkte zur Ent-

sorgung. 

Abgrenzung 

Biobasierte und zertifiziert bioabbaubare 

Kunststoffbeutel, die bei der Erfassung orga-

nischer Küchenabfälle aus Haushaltungen als 

Inlay von Vorsortierbehältern zum Teil ver-

wendet werden, sind nicht Gegenstand dieser 

Position. Hier teilen wir die Auffassung des 

Umweltbundesamtes (UBA), dass solche Beu-

tel nur dann verwendet werden können, wenn 

sie in Anhang 1 der Bioabfallverordnung gelis-

tet und von den jeweils vor Ort zuständigen 

öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern 

(örE) in Abstimmung mit den jeweiligen Bioab-

fallbehandlern zugelassen sind.  

Keine Kompostierung biologisch 

abbaubarer Kunststoffprodukte 

Die Unterzeichner erkennen an, dass der Ein-

satz von Produkten aus biobasierten bioab-

baubaren Kunststoffen vorteilhaft sein kann,  

 weil sie (anteilig) aus erneuerbaren Roh-

stoffen hergestellt sind, d.h. fossile Roh-

stoffe eingespart werden (biobasierte 

Kunststoffe) und  

 weil sie bei irrtümlicher oder fahrlässiger 

Entsorgung in die Umwelt (Littering) diese 

aufgrund ihrer biologischen Abbaubarkeit 

ggf. weniger stark belasten als konventio-

nelle Kunststoffe. 

Die Unterzeichner lehnen eine Bezeichnung 

oder Kennzeichnung biologisch abbaubarer 

Kunststoffprodukte als "kompostierbar" aber 

entschieden ab,  

 weil biologisch abbaubare Kunststoffe für 

den Prozess und die Produkte der Bioab-

fallverwertung (Kompost, Gärprodukte) 

keinen Nutzen haben, 

 weil sie Risiken bezüglich der Qualität der 

Endprodukte mit sich bringen, da nicht 

sichergestellt werden kann, dass sie sich 

in den unterschiedlichen biologischen 

Behandlungsverfahren innerhalb des ver-

fügbaren Zeitraums tatsächlich so desin-

tegrieren, dass keine Partikel > 1 mm mehr 

vorhanden sind, die als Fremdbestandtei-

le gewertet würden, 

 weil mit der Bezeichnung bzw. Kennzeich-

nung als „kompostierbar“ eine gemeinsa-

me Erfassung zusammen mit Bioabfällen 

signalisiert wird, die in Deutschland nach 

den Vorgaben des Abfall- und des Dünge-

rechts unzulässig ist und 

 weil die erforderliche Eindeutigkeit geeig-

neter Materialien für die getrennte Erfas-

sung und Kompostierung von Bioabfällen 

aus Haushaltungen nicht mehr gegeben 

wäre und die gebotene Sortenreinheit des 

Bioabfalls dadurch gefährdet wird. 

Weiter ist eine Bezeichnung als „biologisch 

abbaubar“ nicht zielführend, weil dadurch die 

Hemmschwelle für eine unzulässige Entledi-

gung der Materialien in die Umwelt (Littering) 

gesenkt wird. Dies gilt unabhängig davon, ob 

die biologische Abbaubarkeit des Produktes 

nach einer der einschlägigen Normen nachge-

wiesen wurde oder nicht.  

Soweit Anreize oder rechtsverbindliche Vorga-

ben zum Einsatz von biologisch abbaubaren 

Kunststoffprodukten geschaffen werden sol-

len, genügt es, sie nach den einschlägigen 

Normen (z. B. "entspricht DIN EN 14995") zu 

kennzeichnen.  
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Die Kompostierung von Produkten aus biolo-

gisch abbaubaren Kunststoffen ist keine 

hochwertige Verwertung und auch kein Recyc-

ling. In der Kompostierung entfalten sie nicht 

nur keinen stofflichen Nutzen, auch ihr ener-

getischer Wert bleibt ungenutzt.  

Die Unterzeichner halten die Entsorgung von 

Produkten aus biologisch abbaubaren Kunst-

stoffen über die Kompostierung für den fal-

schen Weg. Sie lehnen die Zuweisung solcher 

Stoffe in die biologische Abfallbehandlung 

deshalb ab!  

 

Wege der Entsorgung 

Im Gegensatz zu „biobasierten“ Kunststoff-

produkten ist der Nutzen einer Zusatzfunktion 

„bioabbaubar“ bzw. „kompostierbar“ nur 

dann gegeben, wenn nach der Nutzungsphase 

des Produktes ein bestimmungsgemäßer Ver-

bleib in der Umwelt vorgesehen ist (z.B. bei 

Mulchfolien). Ansonsten ist anzunehmen, 

dass die Eigenschaft „bioabbaubar“ bzw. 

„kompostierbar“ lediglich werblichen Zwe-

cken und der Generierung von Wettbewerbs-

vorteilen dient, indem der Anschein einer be-

sonderen Umweltverträglichkeit vermittelt 

wird, die bei bestimmungsgemäßer Verwen-

dung und Entsorgung tatsächlich aber nicht 

gegeben ist.  

Nach den Vorgaben der Abfallhierarchie zur 

hochwertigen Verwertung sind biologisch ab-

baubare Kunststoffe der stofflichen Nutzung 

(Recycling) oder, wenn dies technisch nicht 

möglich ist oder die Kosten verglichen zur Be-

seitigung außer Verhältnis stehen, einer ener-

getischen Verwertung zuzuführen.  

Im Fall von lizenzierungspflichtigen Verpa-

ckungsabfällen sind diese entsprechend den 

Vorschriften des Verpackungsgesetzes über 

die dualen Systeme (gelber Sack, gelbe Ton-

ne) zu entsorgen. Dies gilt auch für Verpa-

ckungen aus biologisch abbaubaren Kunst-

stoffen. Tragetaschen aus Kunststoff sowie 

Teller und Becher aus dem Catering sind eben-

falls Verpackungen im Sinne des Verpa-

ckungsgesetzes, ungeachtet dessen, ob sie 

bioabbaubar sind oder nicht.  

Im Fall von bioabbaubaren Kunststoffen, bei 

denen es sich nicht um Verpackungen han-

delt, sind diese der Restabfallentsorgung zu-

zuführen (Restmülltonne). Soweit der öffent-

lich-rechtliche Entsorgungsträger es zulässt, 

 

 können sie auch als stoffgleiche Nicht-

Verpackungen im Rahmen einer einheitlichen 

Wertstofferfassung miterfasst werden. Eine 

gezielte Zuführung biologisch abbaubarer 

Kunststoffe zur biologischen Abfallbehand-

lung ist dagegen nicht rechtskonform.  

In Deutschland ist die Entsorgung von Pro-

dukten aus biologisch abbaubaren Kunststof-

fen auf dem Weg der biologischen Abfallbe-

handlung (Kompostierung) aus guten Grün-

den unzulässig. Dies wird ausdrücklich be-

grüßt. 

Kennzeichnungen wie "o.k. for industrial 

composting", oder Bezeichnungen als 

"kompostierbar", die eine Lenkung biolo-

gisch abbaubarer Kunststoffprodukte in die 

biologische Abfallbehandlung (Kompost-

ierung, Vergärung) suggerieren oder bewir-

ken können, sind mit Blick auf diese Wirkung 

als Fehllenkungen zu werten. 
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